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 Veröffentlicht am 13.09.1989

Norm

IESG §1 Abs6 Z2

Rechtssatz

Mit der pauschalen Herausnahme der Personengruppe des § 1 Abs 6 Z 2 IESG ohne Rücksicht auf die faktische und

rechtliche Ein5ußmöglichkeit hat der Gesetzgeber klargestellt, daß die Arbeitnehmereigenschaft im Sinne des

Arbeitsvertragsrechtes für den Bereich des IESG nicht immer allein maßgebend ist, sondern daß nach Maßgabe der

Interessenlage und der sozialen Stellung Einschränkungen geboten sind.
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